
Vereinbarung über gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO 
zwischen 

 

deutsche kosmetik vermittlung UG (haftungsbeschränkt) 

Brauerstraße 57, 76137, Karlsruhe, Deutschland 

– nachfolgend „Vermittler“ genannt  

 

und 

 

Name der Partnerklinik 

 

Straße, PLZ, Ort, Land (EU oder Türkei) 

 

– nachfolgend „Klinik“ genannt – 

 

gemeinsam auch „Parteien“ genannt. 

Präambel 
Der Vermittler betreibt eine Agentur, die interessierte Kunden an Kliniken vermittelt, 

welche kosmetische Behandlungen oder Operationen durchführen. Im Rahmen dieser 

Tätigkeit werden personenbezogene Daten von Kunden an die Klinik übermittelt, um eine 

Behandlung zu ermöglichen und vorzubereiten. Da beide Parteien über Zwecke und Mittel 

der Datenverarbeitung gemeinsam entscheiden, schließen sie diese Vereinbarung gemäß 

Art. 26 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

1. Gegenstand der Vereinbarung 

Diese Vereinbarung regelt die gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten von 

Kunden, die über den Vermittler an die Klinik vermittelt werden. Die Parteien legen 

gemeinsam die Zwecke und Mittel der Verarbeitung fest und bestimmen, wer welche 

datenschutzrechtlichen Pflichten erfüllt. 

2. Art der verarbeiteten Daten 

Folgende personenbezogene Daten werden zwischen den Parteien verarbeitet: 

- Name, Vorname 

- Kontaktdaten (Telefon, E-Mail, Anschrift) 

- Angaben zum gewünschten Eingriff (Operationswunsch, geplante Behandlung) 

- Relevante medizinische Unterlagen und Fotos 

- Kommunikationsinhalte (Beratung, Terminabsprachen, Rückfragen) 



3. Zwecke der Verarbeitung 
• Vermittlung von kosmetischen Behandlungen zwischen Kunden und Kliniken 

• Vorbereitung und Durchführung medizinischer Eingriffe  

• Kommunikation mit dem Kunden über Ablauf, Termine und medizinische Anforderungen 

• Dokumentation der Vermittlungsvorgänge 

• Erfüllung rechtlicher Aufbewahrungspflichten 

4. Rollen und Verantwortlichkeiten 

Der Vermittler ist verantwortlich für: 

• Erhebung der Kundendaten 

• Erstkontakt und Weiterleitung an die Klinik 

• Information und Einwilligungserklärung 

 

Die Klinik ist verantwortlich für: 

• Medizinische Beratung und Behandlung 

• Information der Patienten über Datenschutz und Risiken 

 

Beide Parteien informieren sich gegenseitig über Datenschutzverletzungen und 

unterstützen sich bei Auskunftsersuchen. 

5. Rechte der betroffenen Personen 
Der Vermittler ist primäre Anlaufstelle für Betroffene. Er leitet Datenschutzanfragen, die die 

Klinik betreffen, unverzüglich weiter. Beide Parteien unterstützen sich gegenseitig bei der 

Bearbeitung von Betroffenenrechten. 

6. Datensicherheit 
Beide Parteien verpflichten sich zu angemessenen technischen und organisatorischen 

Maßnahmen (Art. 32 DSGVO): Zugriffsbeschränkungen, Verschlüsselung, Passwortschutz, 

Schulungen und Protokollierung von Datenzugriffen. 

7. Datenübermittlung in Drittländer (Türkei) 
Für Partnerkliniken außerhalb des EWR (insbesondere Türkei) erfolgt die Übermittlung 

personenbezogener Daten auf Grundlage der Standardvertragsklauseln (SCCs) gemäß Art. 

46 Abs. 2 lit. c DSGVO oder auf Basis einer Einwilligung nach Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die 

Klinik verpflichtet sich, Daten ausschließlich zweckgebunden zu verwenden und nicht an 

unbefugte Dritte weiterzugeben. 

8. Informationspflicht und Transparenz 
Beide Parteien informieren die Kunden in ihren Datenschutzhinweisen über den Zweck der 

gemeinsamen Verarbeitung, die Empfänger und die wesentlichen Inhalte dieser 

Vereinbarung. 



9. Haftung 
Jede Partei haftet für Verstöße, die sie selbst verursacht. Im Innenverhältnis trägt jede 

Partei ihre eigene Verantwortung. Verursacht eine Partei einen Datenschutzverstoß, stellt 

sie die andere Partei von Ansprüchen frei. 

10. Laufzeit und Beendigung 
Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft und gilt für die Dauer der 

Zusammenarbeit. Nach Beendigung sind personenbezogene Daten, für die keine 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen, zu löschen. 

11. Schlussbestimmungen 
Änderungen bedürfen der Schriftform. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, 

bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist der 

Sitz des Vermittlers. 

 

Ort, Datum: ____________________ 

 

Für den Vermittler: 

Unterschrift ____________________ 

Name / Funktion ____________________ 

 

Für die Klinik: 

Unterschrift ____________________ 

Name / Funktion ____________________ 
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